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Staatssekretärin

An den 
Vorsitzenden des Finanzausschusses 
des Schleswig-Holsteinischen Landtages 
Herrn Stefan Weber, MdL 
Landeshaus 
24105 Kiel 

nachrichtlich 
Frau Präsidentin 
des Landesrechnungshofs 
Schleswig-Holstein 
Frau Dr. Gaby Schäfer 
Berliner Platz 2 
24103 Kiel 

über das 
Finanzministerium  
des Landes Schleswig-Holstein 
Düsternbrooker Weg 64 
24105 Kiel 

25. Februar 2021

Mein Zeichen: 13568/2021 

Information des Finanzausschusses 

über die Verwaltungsvereinbarung Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten 

2021 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender; 

gerne möchte ich Sie darüber informieren, dass die Ministerin für Inneres, ländliche 
Räume, Integration und Gleichstellung die Verwaltungsvereinbarung Investitionspakt zur 
Förderung von Sportstätten 2021 (VV Investitionspakt Sportstätten 2021) über die Gewäh-
rung von Finanzhilfen des Bundes an die Länder nach Artikel 104 b Grundgesetz zur Her-
stellung gleichwertiger Lebensverhältnisse, Schaffung von Orten zur Stärkung des gesell-
schaftlichen Zusammenhalts und der sozialen Integration aller Bevölkerungsgruppen so-
wie der Förderung der Gesundheit der Bevölkerung für das Land Schleswig-Holstein un-
terzeichnen wird. Eine Kopie ist beigefügt. Die Verwaltungsvereinbarung tritt erst in Kraft, 
wenn alle Länder unterzeichnet haben. 

gesehen 
und weitergeleitet 
Kiel, den 05.03.2021 

Schleswig-Holsteinischer Landtag
Umdruck 19/5470
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In der VV Investitionspakt Sportstätten 2021 sind die Höhe der Bundesfinanzhilfen und de-
ren Verteilung, die Fördergegenstände und förderfähigen Maßnahmen sowie die Verfah-
rensvorschriften aufgeführt. 
 
Die Höhe der Bundesfinanzhilfen für die Länder insgesamt beträgt 110 Mio. €. Die Bun-
desfinanzhilfen werden auf der Grundlage eines Verteilungsschlüssels und unter Berück-
sichtigung des Abzuges der Forschungsmittel gemäß Artikel 2 VV Investitionspakt Sport-
stätten 2021 auf die Länder verteilt. Der Anteil für Schleswig-Holstein beträgt 3,709 Mio. €. 
Bedingung für die bereitgestellten Bundesfinanzhilfen ist eine vollständige Komplementär-
finanzierung. Der Bund beteiligt sich mit 75 % an den förderfähigen Kosten, der kommu-
nale Anteil beträgt 10 % und das Land trägt 15 %. Die Bundesfinanzhilfen für das Pro-
grammjahr 2021 sind somit mit Landesmitteln in Höhe von 741.800 € zu komplementieren. 
Die vollständige Kofinanzierung der Bundesfinanzhilfen ist gesichert. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Kristina Herbst 

Anlage: Verwaltungsvereinbarung Investitionspakt Sportstätten 2021 






















